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Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Abteilung 3 – Wissenschaft und Forschung
Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz 
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	Verwendungsnachweis: Dokumentation und Verzeichnis

	 → Wissenschaft
(AB Erwachsenenbildung und Bibliotheken i.d. Steiermark)



Verwendungsnachweis über Landesförderungen

Förderungsempfänger:..............................................................

GZ.:A3 – 28 ...........................................

Förderungszweck:…………………..............................................................

Förderungsbeitrag in Höhe von    € ............................................................

Gesamtprojektkosten in Höhe von €……………………………………………
AUSGABENZUSAMMENSTELLUNG:
	Lfd.Nr.
	Genauer Verwendungszweck
	Rechnungsbetrag in EUR*

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	








          * Entsprechende Umrechnung bei Fremdwährungen
Sollte der Platz nicht ausreichen, bitte Zusatzblatt mitsenden!

Die Richtigkeit der oben angeführten Angaben wird bestätigt.

     ______________________

          _______________________________


     Ort, Datum




                    Unterschrift

Zur Information:
· Zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Landesförderung sind ausschließlich Originalrechnungen samt dazugehörenden Zahlungsbelegen mindestens in Subventionshöhe vorzulegen.

· Die Rechnungsbelege sind fortlaufend zu nummerieren und in der nachstehenden Ausgabenzusammenstellung entsprechend zu dokumentieren. 

· Fremdwährungen auf Belegen sind auf EURO umzurechnen.

· Sollte ein zur Vorlage kommender Beleg bereits bei einem anderen Subventionsgeber eingereicht worden sein, so muss darauf unbedingt die von dort anerkannte Förderungshöhe ausgewiesen sein oder eine entsprechende Bestätigung über die Höhe des erhaltenen Förderungsbetrages beigelegt werden.

· Aus Honorarnoten muss der Zeitraum, für den abgerechnet wird, hervorgehen. Außerdem muss bei Barauszahlungen die Saldierungsklausel (bar erhalten am, die Unterschrift des Empfängers) vorhanden sein.

· Bei Zahlungen mittels Telebanking ist die Vorlage der Telebankingliste erforderlich, in der die Überweisung der vorgelegten Rechnung ersichtlich ist.

· Bei Abrechnungen von Personalkosten ist die dazugehörende PersonalkostenAufstellung beizulegen. 

· Sogenannte a-conto Zahlungen sind als Teilzahlungen durch entsprechende Teilabrechnungen zu belegen. Eine Bevorschussung noch nicht durchgeführter Leistungen kann als Abrechnung von Förderungsbeiträgen nicht anerkannt werden.

· Werden Zahlungen an einen Bevollmächtigten geleistet, so ist dem Rechnungsbeleg eine diesbezügliche Vollmacht des Empfangsberechtigten anzuschließen.

· Fahrt- und Nächtigungsspesen sind anhand der erforderlichen Belege (Fahrkarten, Hotelrechnungen, etc.) nachzuweisen.

· Nur bei ordnungsgemäßer und fristgerechter Abrechnung können weitere Förderungsbeiträge gewährt werden.

· Begründete zeitliche Verschiebungen sind der Abteilung 3 im vorhinein schriftlich mitzuteilen und es ist die Zustimmung einzuholen.

· Für eventuelle Rückfragen ist die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse bekannt zugeben.

8010 Graz Trauttmansdorffgasse 2 . Palais Trauttmansdorff
 DVR 0087122 . UID ATU37001007

Ladler: Formblatt/Form-VN
Goessler: av/wifo

